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Ö!entliche Bekanntmachung

Satzung

der Stadt Bitburg über das besondere Vorkaufsrecht  
nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)  
für den Bereich „Mötscher Straße - Bahnhofstraße“

Gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 des BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 15.07.2014 (BGBl. I S. 954), in Verbindung mit 
§ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 
31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 19.08.2014 (GVBl. S. 181), hat der Stadtrat der Stadt Bitburg in sei-
ner Sitzung am 26.03.2015 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Zweck der Satzung

Die Stadt Bitburg zieht im Bereich „Mötscher Straße - Bahnhofstraße“ 
städtebauliche Maßnahmen in Betracht. Zur Sicherung einer geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung steht der Stadt Bitburg innerhalb des 
in § 2 dieser Satzung beschriebenen Geltungsbereichs ein besonderes 
Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB an den unbebauten und 
bebauten Grundstücken zu.

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich dieser Satzung

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist in dem beigefügten 
Lageplan dargestellt. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. Im 
Einzelnen sind von der Satzung folgende Parzellen betro%en:
Gemarkung Bitburg, Flur 7 Nr. 14/15, 14/17, 14/19, 14/9, 14/21, 14/23, 
14/25, 14/13, 15/1, 15/2, 15/5, 15/7, 15/8, 807/23, 827/23, 833/23, 
834/23, 829/23, 22/2, 18/1, 18/6, 773/18, 696/174, 735/21, 736/21, 
913/18, 18/3, 18/5, 18/9, 18/10, 18/14, 18/15, 18/16, 17/1, 17/3, 17/6, 
17/9, 17/12, 17/13, 16/1, 16/2, 16/3, 178/1, 178/5, 179/2, 179/3, 179/4, 
182/1 und 182/8 (tlw.).

§ 3 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer ö%entlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Stadtverwaltung Bitburg
Bitburg, 27.03.2015

Joachim Kandels, Bürgermeister

Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht gemäß § 215 Abs. 1 BauGB innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung er Satzung schriftlich gegenüber 
der Stadt Bitburg unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Gemäß § 24 Abs. 6 Satz 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund 
der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt 
nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Ö%entlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Bitburg 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.
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